
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 25.04.2006 

 Vorlage Nr. 06/0177 
Federf. Stadtamt: Amt für Familie, Jugend und Soziales 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Sozialausschuss Beigeordneter/Stadtkämmerer 

Hommel 

09.05.2006  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Fachberatungsstelle für Alleinstehende in besonderen sozialen Schwierigkeiten 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Der Caritasverband Gladbeck e. V. betreibt seit dem 01.12.1993 eine Fachberatungsstelle 
für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Zu den Aufgaben der Beratungs-
stelle gehören u. a.: 
 
� Beratung und persönliche Hilfe, 
 
� Vermittlung von Wohnraum, 
 
� Angebot geeigneter Arbeitsgelegenheiten 
 
� Im Bedarfsfall Auszahlung von Hilfe zum Lebensunterhalt (Tagessätze) 
 
Der als Anlage beigefügte Geschäftsbericht für das Jahr 2005 wird in der Sitzung von der 
Leiterin der Fachberatungsstelle, Frau Annette Hoff, ergänzend erläutert. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine x 
  
folgende  
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
Der Sozialausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
 Der Bürgermeister 

I. V. 
 
 
Hommel 

 Beigeordneter/Stadtkämmerer 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


